
 

„Über 50 Unternehmen vertrauen auf unsere  
Oracle E-Business “. 

Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer   

Ihre Vorteile 

 Die automatisierte Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Prüfung der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer bei Kunden aus der Europäischen Union 

 Reduzierung der manuellen Aufwände durch die Einbindung des Ust-Id-Nr. Prüfungs-Prozesses in 

der Oracle E-Business Suite.   

 Sicherheit, dass nur gültige Ust-Id.-Nummern verwendet werden  

 Automatische und sichere Archivierung des Nachweises der erfolgten Prüfung.  

 

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-Id-Nr.) ist ein eindeutiges Identifikationsmerkmal für EU

-Unternehmer im Bereich der Umsatzsteuer. Sie dient der Abwicklung von innergemeinschaftlichen, 

steuerfreien Leistungen. Jedes Unternehmen, das innerhalb der EU Waren oder Dienstleistungen an 

ausländische Rechnungsempfänger verkauft, muss dessen korrekte Ust-Id-Nr. auf seinen Rechnungs-

dokumenten angeben.  Da das liefernde Unternehmen bei der Verwendung einer ungültigen Ust-Id-Nr. 

unter Umständen für die entstandene Steuerschuld haftet, ist es verpflichtet, die Gültigkeit der Ust-Id-

Nr.  des Abnehmers vorher zu prüfen (Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns). 

Abfrage der Ust-ID-Nr. beim Bundeszentralamt für Steuern  

aus der Oracle E-Business Suite 

Das Bundeszentralamt für Steuern bietet Unternehmen eine Schnittstelle, um  Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern von EU-Kunden (Ust-Id-Nr.) aus der eigenen ERP Software automatisiert  

abzufragen.  

Das PDG AddOn „Umsatzsteuer-ID-Prüfung für ausländische Firmen“ ermöglicht diese vorgeschriebe-

ne Prüfung der Ust-Id-Nr. direkt aus der Oracle E-Business Suite. Der Abgleich erfolgt bei der  

Erfassung einer neuen Ust-Id-Nr. im Kundenstamm der E-Business Suite.  So werden Abweichungen 

bei ungültigen Kombinationen von Ust-Id-Nr. und Kundennamen/ Kundenadressen, sowie ungültige Ust

-Id-Nr. sofort erkannt. Aufgrund der Rückmeldung können bereits bei der Neuanlage der Kunden-

stammdaten falsche Angaben verifiziert und korrigiert werden. Das Prüfergebnis (Qualifizierte Bestä-

tigung) wird am Kunden als Attachment archiviert. 

 

Zusätzlich können durch das AddOn regelmäßig alle vorhandenen Kunden mit bereits erfasster Ust-Id-

Nr. abgefragt werden.  Die Frequenz der regelmäßigen Prüfung wird durch einen eigenen Zeitplan  

definiert.  

Insbesondere bei einer erstmaligen Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden muss daher die  

Bestätigung der Ust-Id-Nr. gemäß §18e UstG beim Bundeszentralamt für Steuern eingeholt werden.    

Der Unternehmer muss einen Nachweis erbringen können, dass er die Prüfung der Ust-Id-Nr. durchge-

führt hat.   
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